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RS OGH 1952/11/26 1Ob946/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1952

Norm

1.RStG §1 Abs4

3.RStG §12 Abs2

ZPO §502 Abs4 E

Rechtssatz

Die Anwendbarkeit des § 502 Abs 4 ZPO wird nicht deshalb ausgeschlossen, weil ua nicht gerade ein im MG selbst

normierter Kündigungsgrund, sondern ein solcher nach einem anderen Gesetz (RStG) geltend gemacht wurde.

Maßgebend ist nur, ob im übrigen die Bestimmungen des MG ganz oder teilweise anzuwenden sind.
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